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1 Zusammenfassung 

Aus Sicht des Bundesverbands der Energie- und Wasserwirtschaft ist die im Rahmen des Omni-
bus-Vorschlags vorgesehene Überarbeitung der European Sustainability Reporting Standards 
(ESRS) unter Federführung der European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) von zent-
raler Bedeutung und zwingend erforderlich. Bei der Überarbeitung ist sicherzustellen, dass die 
ESRS-Standards so vereinfacht werden, dass eine praxisnahe und effiziente Umsetzung unein-
geschränkt möglich ist. 

Die Überarbeitung der Standards hat eine unmittelbare Wirkung auf die deutsche Energie- und 
Wasserwirtschaft. Der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW), Berlin, und 
seine Landesorganisationen vertreten mehr als 2.000 Unternehmen. Das Spektrum der Mitglie-
der reicht von lokalen und kommunalen über regionale bis hin zu überregionalen Unternehmen. 
Sie repräsentieren rund 90 Prozent des Strom- und gut 60 Prozent des Nah- und Fernwärmeab-
satzes, 90 Prozent des Erdgasabsatzes, über 95 Prozent der Energienetze sowie 80 Prozent der 
Trinkwasser-Förderung und rund ein Drittel der Abwasser-Entsorgung in Deutschland. Die ge-
planten Reformen der ESRS sind daher von großer Bedeutung für die Energieunternehmen. 

Aus Sicht des BDEW ist es positiv, dass die überbordende regulatorische Belastung der Unter-
nehmen anerkannt und Maßnahmen zur Reduzierung unnötiger Berichtspflichten vorgeschla-
gen werden. Der Verband hat dies vehement eingefordert, insbesondere vor dem Hintergrund 
der bestehenden und kommenden bürokratischen und finanziellen Belastungen. Im Rahmen 
des Omnibusverfahrens fordern wir eine gezieltere und effizientere Nachhaltigkeitsberichter-
stattung sowie eine Reduzierung des administrativen Aufwands für Energie -und Wasserversor-
gungsunternehmen sowie Abwasserbetriebe. 

Der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft nachvollzieht den grundsätzlichen Wert 
der ESRS, setzt sich aber für eine praxistaugliche und verhältnismäßigere Umsetzung dieser Vor-
gaben ein. Der BDEW hebt insbesondere folgende Forderungen hervor: 

 Verschlankung der Berichtspflichten: Ziel ist es, die Berichterstattung zu fokussieren und 
Energie- und Wasserversorgungsunternehmener- bzw- Entsorgungsunternehmen zu 
entlasten, ohne die EU-Ziele zu gefährden. Vereinfachungen führen zu weniger Aufwand, 
ohne einen erheblichen Verlust an Transparenz und Relevanz. 

 Doppelberichterstattung vermeiden: Durch eine bessere Abstimmung mit bestehenden 
EU-Regulierungen (wie der Energieeffizienz-Richtlinie) sollen doppelte Berichtspflichten 
vermieden werden, um Redundanzen zu minimieren. 

 Keine Verpflichtung zu sektorspezifischen Standards: Statt verpflichtender sektorspezi-
fischer Standards sollen freiwillige Standards gefördert werden, die an bewährte Bran-
chenstandards wie GRI angelehnt sind. Diese sollen modular gestaltet werden, sodass 
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Unternehmen nur die für sie relevanten Teile anwenden können. Die Anwendung sollte 
für alle Unternehmen uneingeschränkt freiwillig sein und zu keinen impliziten Ver-
pflichtungen führen (bspw. bei der Finanzierung). 

 Bessere Kohärenz und Verständlichkeit: Eine stärkere Verknüpfung der europäischen 
Nachhaltigkeitsstandards mit internationalen Standards (z. B. ISSB und GRI) fördert die 
Vergleichbarkeit und reduziert den Aufwand für international tätige Unternehmen. Zu-
dem sollten unklare Begriffe präzise definiert werden, um Interpretationsspielräume zu 
vermeiden. 

 Klarere Wesentlichkeitsanalyse: Eine genauere und klarere Definition der Wesentlich-
keit in der Berichterstattung wird gefordert, um die Anwendung der Standards zu erleich-
tern. 

 Aufbau des ESRS-Berichts flexibilisieren: Die ESRS-Berichtspflichten sollten klarer und an 
konkretere Kriterien geknüpft sein. Unternehmen sollten mehr Flexibilität bei der Struk-
turierung ihrer Berichte erhalten, um themenübergreifende Zusammenhänge besser 
darstellen zu können. Zudem ist eine Vereinfachung der komplexen und verschachtelten 
Anforderungen notwendig, insbesondere im Zusammenspiel themenspezifischer Stan-
dards mit ESRS 2, um die Verständlichkeit und Nachvollziehbarkeit der Berichterstattung 
zu verbessern. 

2 Stellungnahme zu den inhaltlichen Punkten 

2.1 Verschlankung der Berichtspflichten 

Eine stärkere Fokussierung der Berichterstattung sowie des Kreises der berichtspflichtigen Un-
ternehmen stellt nicht die energie-, klima- und umweltpolitischen Ziele der EU in Frage. Im Ge-
genteil, sie ermöglicht es gerade kleineren und mittleren Unternehmen, sich auf ihre zentralen 
Aufgabenbereiche der Umsetzung der Energiewende sowie der Sicherstellung einer nachhalti-
gen Wasserversorgung zu konzentrieren sowie über diese Themenfelder gezielt zu berichten. 
Darüber hinaus führen Vereinfachungen nicht zwingend dazu, dass interessierte Stakeholder 
signifikant weniger Informationen über Unternehmen erhalten, da wesentliche Informationen 
in der Regel ohnehin weiter veröffentlicht werden. Durch eine Verschlankung der Vorgaben 
und die Beseitigung redundanter Berichts- oder Auditverpflichtungen ließe sich also eine Re-
duktion des Aufwands erreichen, ohne dass dies zwingend mit einem signifikanten Transpa-
renzverlust verbunden ist. 
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2.2 Doppelberichterstattung vermeiden 

Die Vermeidung doppelter Berichtspflichten durch eine bessere Abstimmung mit anderen EU-
Regulierungen. Hierzu gehören konkret die Harmonisierung zur Energieeffizienz-Richtlinie bzw. 
die Konkretisierung weiterer EU-Regulierungen (bspw. Anlage B ESRS 2: Konkretere Angaben 
darüber, wie Datenpunkte zu erfüllen sind). 

2.2.1 Keine Verpflichtung zu sektorspezifischen Standards 

In Deutschland und in anderen Ländern existieren bereits etablierte, sektorspezifische Stan-
dards, wie beispielsweise für die Wasserwirtschaft und die Energiewirtschaft. Diese Standards 
haben sich als hilfreich erwiesen, da sie den Unternehmen ermöglichen, ihre Berichterstattung 
entsprechend der spezifischen Anforderungen ihres Sektors zu gestalten. Die Einführung zusätz-
licher, verpflichtender Standards auf EU-Ebene könnte jedoch zu Doppelarbeit führen und be-
stehende, effektive Standards überschreiben. 

Anstatt verpflichtende sektorspezifische Standards zu entwickeln, schlagen wir vor, dass die 
Kommission freiwillige sektorspezifische Standards fördert und diese, wenn möglich, an beste-
hende, bewährte Branchenstandards wie die GRI-Standards anlehnt. Dadurch können Unter-
nehmen selbst entscheiden, ob diese Standards für ihre Berichterstattung sinnvoll sind und ob 
sie diese anwenden möchten. Die Anwendung sollte jedoch für alle Unternehmen und aus-
nahmslos freiwillig sein. Aus der Anwendung dürfen keine Benachteiligungen entstehen, wie 
etwa bei der Akquisition von Finanzmitteln. Es ist zudem sicherzustellen, dass die Freiwilligkeit 
gewahrt bleibt und aus der Anwendung freiwilliger Standards keine faktische Berichtspflicht 
entsteht, etwa durch deren heranziehen als Maßstab bei Prüfungen oder Bewertungen. 

Freiwillige sektorspezifische Standards sollten modular gestaltet sein, so dass jedes Unterneh-
men die für sich relevanten Aspekte dieses sektorspezifischen Standards nutzen kann und nicht 
nur die Wahl zwischen keiner sektorspezifischen Berichterstattung und der vollständigen An-
wendung des sektorspezifische Standards hat. Im Rahmen einer Reporting-Policy sollten die ge-
wählten Module transparent offengelegt werden, so dass klar wird, welche Anwendung finden 
und für diese eine Vergleichbarkeit ermöglicht wird. 

2.2.2 Bessere Kohärenz und Verständlichkeit 

Die European Sustainability Reporting Standards sollten stärker mit internationalen Berichts-
standards wie denen der ISSB und GRI zu verzahnt werden. Eine verbesserte Interoperabilität 
reduziert den Mehraufwand für international tätige Unternehmen und erhöht die Vergleichbar-
keit der Berichte. Zudem sollten unklare Begriffe im Standard präzise definiert werden, um 
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Interpretationsspielräume zu verringern und eine einheitliche Anwendung zu ermöglichen. Dies 
dient vor allem dem Aspekt der Rechtssicherheit unserer Unternehmen.  

2.2.3 Klarere Wesentlichkeitsanalyse 

Die Anforderungen an die Wesentlichkeitsanalyse sollten präziser und praxisnäher formuliert 
werden. Insbesondere bedarf es klarer Kriterien für die Identifikation wesentlicher Nachhaltig-
keitsthemen sowie einer einheitlichen Vorgehensweise zur Bewertung von Auswirkungen, Risi-
ken und Chancen. Dies erleichtert es Unternehmen, die Analyse effizient und rechtssicher um-
zusetzen, ohne in Unsicherheit über den Umfang der Berichtspflichten zu geraten. 

2.2.4 Aufbau des ESRS-Berichts flexibilisieren 

Die in den ESRS enthaltenen bedingten Anforderungen sollten klarer formuliert und an konkrete 
Erfüllungskriterien geknüpft werden. Zudem sollte es dem berichtenden Unternehmen freige-
stellt sein, in welchen logischen Zusammenhängen die Offenlegungsanforderungen dargestellt 
werden  ein starrer Aufbau der Kapitel gemäß den ESRS-Vorgaben sollte nicht verpflichtend 
sein. So kann gewährleistet werden, dass themenübergreifende Zusammenhänge auch einheit-
lich und konsistent an einer zentralen Stelle erläutert werden. 

Es besteht die Notwendigkeit, die bestehenden Komplexitäten der ESRS zu reduzieren und die 
derzeitige Verschachtelung aufzubrechen  insbesondere dann, wenn Datenpunkte aus the-
menspezifischen Standards Rückschlüsse auf ESRS 2 erfordern. Ziel sollte es sein, die Verständ-
lichkeit und Nachvollziehbarkeit der Berichterstattung insgesamt zu erhöhen. 

3 Konkrete Anpassungsvorschläge zur Überarbeitung der ESRS-Standards 

Die konkreten Anpassungsvorschläge zu den ESRS haben wir in Anhang I zusammengestellt. 
Grundsätzlich sollte die Überarbeitung der ESRS darauf ausgerichtet sein, unwesentliche Stan-
dards bzw. Anforderungen konsequent zu streichen, während bewährte und bereits beste-
hende Anforderungen erhalten bleiben. Dies dient insbesondere dem Ziel, Doppelarbeit  ins-
besondere bei Energieversorgungsunternehmen  zu vermeiden und den Berichtsaufwand ef-
fizient zu gestalten. 

3.1 Verankerung des Netto-Ansatzes bei der Beurteilung der Wesentlichkeit von Auswirkun-
gen, Risiken und Chancen  

Bei Anwendung des Netto-Ansatzes kann sich das berichtende Unternehmen bei der Offenle-
gung der Ziele, Strategien und Maßnahmen auf die tatsächlichen Handlungsbedarfe fokussie-
ren. Die Anzahl der zu berichtenden Sustainability Matters könnte signifikant reduziert werden, 
ohne die gewünschte Steuerungswirkung zu verlieren.  Der Nettoansatz würde generell auch 
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die Risiko- und Chancensteuerung im Sinne eine Management-Approach bei vielen Unterneh-
men widerspiegeln, da letztlich die Netto-Chance/das Netto-Risiko relevant sind. Dies würde 
auch internen Prozessen entsprechen sowie Prüfungskomplexität mindern, ohne die Relevanz 
der Informationen zu mindern. Zugleich wäre dies eine Angleichung/Annäherung an die finan-
zielle Risikoberichterstattung, bei der eine Nettodarstellung langjährige Praxis darstellt.    

3.2 Ausweitung des Wesentlichkeitsvorbehaltes bei Metrics auf alle zu berichtende Daten-
punkte eines wesentlichen Sustainability Matters  

Durch die Pflicht zur Berichterstattung aller Datenpunkte eines wesentlichen Sustainability 
Matters wird eine hohe Berichtshürde und letztlich Datenermittlungs- und Prozessherausfor-
derungen erzeugt. Die Möglichkeit, bei entsprechender Begründung unwesentliche Daten-
punkte zu einem wesentlichen Sustainabilty Matter wegzulassen, würde es dem berichtenden 
Unternehmen ermöglichen, den Fokus auf einzelne steuerungsrelevante Aspekte zu einem 
Sustainability Matter offenzulegen, ohne in die vollständige Berichterstattung zu geraten. 

3.3 Verzicht auf eine Berichterstattungspflicht für positive Auswirkungen und Chancen  

Für positive Auswirkungen und Chancen besteht analog den negativen Auswirkungen und Risi-
ken eine Berichtspflicht. Die Offenlegung positiver Auswirkungen und Chancen liegt im Eigenin-
teresse des Unternehmens, hierfür bedarf es keines regulatorischen Eingriffs. 

3.4 Ausweitung der Übergangsbestimmungen und schrittweise Einführung von komplexen 
Datenpunkten  

Die berichterstattenden Unternehmen haben auf Grundlage von 10.3 ESRS 1 in ausgewählten 
Angabepflichten Erleichterungen durch Übergangsbestimmungen im ersten Jahr zugesprochen 
bekommen. Der BDEW fordert mindestens eine Ausweitung der Übergangsbestimmungen 
durch eine verlängerte Übergangsperiode über das erste Jahr hinaus und eine Erweiterung der 
Angabepflichten in Anlage C würden eine signifikante Erleichterung der Anforderungsumset-
zung schaffen. Wir plädieren jedoch  über die geforderten Übergangs- und Umsetzungserleich-
terungen hinaus  - - - oder 

-Formulierungen versehen sind. Solche unklaren und teils unverbindlichen Anforderungen 
erschweren die praktische Anwendung zusätzlich und stehen dem Ziel einer verlässlichen und 
vergleichbaren Berichterstattung entgegen. Weitere Ausführungen hierzu sind in 3.5. zu finden. 

3.5 Fokus des CSRD-Reportings auf die Kerninhalte der wesentlichen Themen 

Das CSRD-Reporting sollte sich auf die Kerninhalte der wesentlichen Themen konzentrieren, 
insbesondere auf die Darstellung der Strategie, der gesetzten Ziele sowie der entsprechenden 
KPIs. Die aktuellen Anforderungen der ESRS 1 und 2 sowie der MDR sind in der Anwendung zu 
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komplex und teilweise inhaltlich redundant. Diese Komplexität erschwert eine effiziente und 
praxisnahe Umsetzung in den Unternehmen. Es sollte deshalb weitestgehend auf die Vielzahl 
an allgemeinen Angaben gemäß ESRS 1 und 2 verzichtet werden, wie etwa Informationen zum 
Unternehmen, zu internen Prozessen oder methodischen Vorgehensweisen. Stattdessen soll-
ten diese allgemeinen Anforderungen primär durch die Prüfung des Berichts im Hinblick auf die 
Einhaltung der ESRS 1 und 2 abgesichert werden. 

Offenlegungspflichten zu Governance-Strukturen, Kontrollmechanismen und Maßnahmen ge-
mäß ESRS 2 können nichtsdestotrotz hilfreich sein, um Nachhaltigkeit wirksam im Unternehmen 
zu verankern, Entscheidungsprozesse zu stärken und das Risikomanagement um Nachhaltig-
keitsaspekte zu erweitern. Auch die Angabe konkreter Maßnahmen zur Zielerreichung fördert 
externe Transparenz und unterstützt die interne Steuerung und Wirksamkeit nachhaltigkeits-
bezogener Strategien. Die detaillierte Darstellung von Umsetzungsmaßnahmen zur Erreichung 
der genannten Strategien und Ziele sollte deshalb freiwillig erfolgen können. Es ist dabei sicher-
zustellen, dass diese gesetzlich vorgesehene Freiwilligkeit nicht zu einer faktischen Pflicht für 
die Unternehmen wird. 

Es wird zudem die vollständige Streichung aller Datenpunkte gefordert, die als "Phase-in", "con-
ditional" oder mit "may"-Formulierungen versehen sind. Solche Formulierungen führen zu Un-
klarheiten in der praktischen Umsetzung und untergraben die Verlässlichkeit und Vergleichbar-
keit der Berichterstattung. Datenpunkte, für die bislang keine allgemein akzeptierte und wis-
senschaftlich fundierte Methodik zur Quantifizierung existiert  wie etwa im Bereich der Bio-
diversität oder beim ESG-Risikomanagement , sollten entweder vollständig gestrichen oder 
ausdrücklich nur auf freiwilliger Basis anwendbar sein. Eine verpflichtende Anwendung solcher 
Punkte ist nicht praktikabel und widerspricht dem Prinzip der belastbaren Berichterstattung 

G- -Bilanzierung). 

Es sollte deutlicher hervorgehoben werden, dass zahlreiche Anforderungen  insbesondere in 
den S-Standards  für Unternehmen mit Sitz in Deutschland oder der EU aufgrund bereits sehr 

besitzen. Dieser Umstand sollte in der Konzeption der Standards stärker berücksichtigt und ent-
sprechende Datenpunkte gegebenenfalls als entbehrlich eingestuft werden. 

Zusammenfassend ist eine inhaltliche Straffung sowie eine anwenderfreundlichere, klar struk-
turierte Ausgestaltung der ESRS 1 und 2 erforderlich. Dies betrifft insbesondere die Reduktion 
inhaltlicher Überschneidungen, eine stärkere Fokussierung auf wesentliche Aspekte sowie die 
Vereinfachung der Vorgaben  ohne jedoch auf zentrale Elemente wie Governance, Risikoma-
nagement und Maßnahmen verzichten zu müssen. 
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3.6 Vereinheitlichung des anzusetzenden Konsolidierungskreises; Streichen des Ansatzes der 
 

Das CSRD Reporting sollte im vollen Umfang auf der gleichen Konsolidierungsgrundlage basie-
ren wie die Finanzberichterstattung. In den ESRS E1 zu Umweltsachverhalten werden zusätzlich 
Informationen zu nicht konsolidierten Gesellschaften gefordert, über die das Unternehmen 

nicht hinreichend detailliert definiert und es bedarf eines hohen Aufwandes die Abweichungen 
des bisher festgelegten Konsolidierungskreises zu identifizieren und umzusetzen, da es sich 
hierbei insbesondere um Beteiligungen handelt, bei denen das berichtende Unternehmen nicht 
die Mehrheit der Stimmrechte besitzt, ist auch die Erlangung der benötigten Informationen her-
ausfordernd. Hierdurch würde auch die Berichtslast deutlich reduziert werden können. Zugleich 
sollten Regelungen hinsichtlich der Wesentlichkeit (hier: Konsolidierungskreis) an diejenigen 
der Finanzberichterstattung angeglichen werden, damit letztlich innerhalb der finanziellen und 
nicht-finanziellen Berichterstattung über die gleichen Aktivitäten im Rahmen einer konsolidier-
ten Betrachtung berichtet wird; hierbei wäre zu überlegen, neben finanziellen Kriterien auch 
nicht-finanzielle Kriterien zur Bestimmung der wesentlichen und damit zu konsolidierenden 
Tochterunternehmen zu etablieren. Letzteres kommt zum Beispiel bereits im Rahmen der Be-
richterstattung von Renewables-SPVs in der Praxis zur Anwendung. 

Hiermit würde zusätzlich nochmals deutlich werden, dass Nachhaltigkeits- und Finanzaspekte/-
ziele nicht separiert voneinander betrachtet werden können und es bei der Bewertungsgrund-
lage keine Unterschiede geben sollte.  

3.7 Erleichterung der Verwendung öffentlicher Informationen oder Schätzungen in Bezug 
auf die Wertschöpfungskette  

Entsprechend der in ESRS 1.69 beschriebenen Ausnahmesituation sind Schätzungen von Daten 
in Bezug auf die vor- und nachgelagerte Wertschöpfungskette nur erlaubt, wenn ein Unterneh-
men trotz angemessener Bemühungen nicht in der Lage ist, Primärdaten zu sammeln. Die Er-

bunden, der in fast allen Fällen nicht dazu führt, dass Primärdaten gewonnen werden können. 
Dies stellt keine Ausnahmesituation dar, sondern betrifft viele Unternehmen insb. in Bezug auf 
Scope-3-Treibhausgasemissionen. Daher sollte die Verwendung öffentlicher Informationen 
oder Schätzungen in Bezug auf die Wertschöpfungskette ohne eine solch strenge Bedingung 
zugelassen werden. Stattdessen könnten die Unternehmen Informationen über den Umfang 
der für ihre Berichterstattung verwendeten Primär- und Sekundärdaten bereitstellen. Dies 
würde die Transparenz erhöhen. 
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3.8 Streichung der Anforderung erwartete finanzielle Auswirkungen zu quantifizieren 

Die ESRS enthalten bestimmte Offenlegungsanforderungen, die für die Unternehmen einen ho-
hen Erfüllungsaufwand, für die Nutzer jedoch einen geringen Informationswert bedeuten. Ein 
Beispiel ist die Offenlegungspflicht sowohl in ESRS 2 als auch in den E-ESRS, Informationen über 
erwartete finanzielle Auswirkungen zu liefern, d. h. finanzielle Auswirkungen, die nicht bereits 
in den Abschlüssen gemäß Anhang II der ESRS berücksichtigt sind. Die Berücksichtigung künfti-
ger finanzieller Auswirkungen in Abschlüssen unterliegt jedoch bestimmten Bedingungen, näm-
lich Ansatz- und Bewertungskriterien. Diese sollen sicherstellen, dass die Abschlüsse angemes-
sene und zuverlässige Informationen liefern. Folglich werden bestimmte künftige finanzielle 
Auswirkungen von der Erfassung in den Jahresabschlüssen ausgeschlossen, da diese keine zu-
verlässigen Informationen darstellen und daher von geringem Informationswert sind. Der Auf-
wand zur Berechnung antizipierter finanzieller Effekte ist dennoch sehr hoch und häufig unzu-
verlässig. Dies hat zur Folge, dass die damit verbundenen Kosten und Nutzen in keinem ausge-
wogenen Verhältnis stehen. Daher sollten die ESRS vor dem Hintergrund der Kosten-Nutzen-
Verhältnisse überarbeitet werden, einheitliche Berechnungsweisen zur Verfügung gestellt wer-
den und die Quantifizierung der zu erwartenden finanziellen Auswirkungen zum Zwecke der 
Nachhaltigkeitsberichterstattung freiwillig ausgestaltet werden. 

3.9 Zeitlicher Scope 

Es sollte klargestellt werden, dass bei Unternehmen mit gebrochenem Geschäftsjahr auch 
Kennzahlen auf Kalenderjahresbasis berichtet werden dürfen. Gemäß ESRS sowie einschlägigen 
Interpretationen der Wirtschaftsprüfer dürfen solche kalenderjahresbezogenen Kennzahlen 
künftig nicht mehr berichtet werden, sondern müssen aufwändig neu erhoben und auf das Ge-
schäftsjahr umgerechnet werden  obwohl dadurch Aussagekraft und Vergleichbarkeit erheb-
lich verloren gehen. 

Bei Unternehmen mit gebrochenem Geschäftsjahr ergibt sich bei der Berichterstattung von 
Kennzahlen eine Diskrepanz zwischen dem Berichtszeitraum und den vorliegenden Daten. So 

ne Kenn-

sind in dieser Form vergleichbar. In der Vergangenheit wurden solche Kalenderjahresdaten re-
gelmäßig in den Geschäftsbericht des folgenden Geschäftsjahres aufgenommen. 

3.10  Freiwillige Unternehmensangaben im Rahmen der ESRS-Offenlegung 

Es sollte klar und eindeutig festgehalten werden, dass Unternehmen die Möglichkeit haben, 
über die verpflichtenden Angaben hinaus freiwillig zusätzliche Informationen und Kennzahlen 
offenzulegen. Dies betrifft insbesondere Inhalte, die zwar nicht unmittelbar auf wesentliche 
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Auswirkungen, Risiken oder Chancen (IROs) zurückzuführen sind, jedoch im Gesamtzusammen-
hang des Geschäftsmodells oder branchenspezifischer Gegebenheiten von Relevanz sein kön-
nen. 

Die Auffassung, wonach Offenlegungen ausschließlich bei Vorliegen wesentlicher und eindeutig 
verknüpfter IROs zulässig seien, greift zu kurz. Sie widerspricht der Notwendigkeit, komplexe 
inhaltliche Zusammenhänge, die sich aus der Unternehmensrealität ergeben, ganzheitlich und 
nachvollziehbar darzustellen. Eine derart enge Auslegung führt tendenziell zu einem rein for-
malistischen Abarbeiten der ESRS-Vorgaben, ohne deren intendierten Erkenntniswert für Ad-
ressaten zu entfalten. 

Gerade bei Themen wie der Circular Economy oder dem Umgang mit Kunden (S3) ist eine stra-
tegische Betrachtung  einschließlich Zielsetzungen und Maßnahmen  oft nicht sinnvoll auf 
Ebene einzelner IROs entwickel- oder darstellbar. Eine stringente Berichterstattung ist hier viel-
mehr nur im Gesamtzusammenhang des Geschäftsmodells möglich. Eine ausschließliche Fokus-
sierung auf IRO-relevante Teilaspekte würde in solchen Fällen zu einer fragmentierten, wenig 
aussagekräftigen Darstellung führen. 

Dabei ist sicherzustellen, dass aus der freiwilligen Offenlegung zusätzlicher Informationen 
keine implizite Verpflichtung oder faktische Benachteiligung  etwa im Hinblick auf die Be-
wertung durch Finanzmarktakteure oder andere Stakeholder  entsteht. Freiwillige Angaben 
dürfen nicht zu einer De-facto-Erwartungshaltung führen, die Unternehmen ohne unmittelba-
ren IRO-Bezug faktisch unter zusätzlichen Rechtfertigungsdruck setzt. 

3.11 EMAS-Zertifizierung als anerkannter Nachweis für effiziente Umweltberichterstattung 
im Rahmen der ESRS 

Das Eco-Management and Audit Scheme (EMAS) hat sich seit seiner Einführung als leistungsfä-
higes Instrument zur kontinuierlichen Verbesserung des betrieblichen Umweltmanagements 
etabliert. Es bietet Unternehmen eine strukturierte und geprüfte Grundlage zur systematischen 
Erfassung, Bewertung und Reduktion ihrer Umweltwirkungen. Damit leistet EMAS nicht nur ei-
nen Beitrag zum betrieblichen Umweltschutz, sondern unterstützt Unternehmen auch dabei, 
ihre Nachhaltigkeitsziele messbar und glaubwürdig zu verfolgen. 

Vor dem Hintergrund der CSRD und der damit verbundenen ESRS gewinnt EMAS für viele Un-
ternehmen zusätzlich an Relevanz. Unternehmen, die bereits über eine EMAS-Zertifizierung 
verfügen, sind in der Regel in der Lage, viele der in den ESRS geforderten Umweltkennzahlen 
und -informationen ohne erheblichen Mehraufwand bereitzustellen. Dies führt zu einer signifi-
kanten Entlastung bei der Umsetzung der Berichtspflichten und erhöht zugleich die Qualität und 
Vergleichbarkeit der Berichterstattung. 
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Aus diesem Grund sollte die EMAS-Zertifizierung für Unternehmen, die sich darauf stützen, aus-
drücklich als anerkannte Grundlage zur Erfüllung der umweltbezogenen Anforderungen der 
CSRD berücksichtigt werden könne. Eine formale Anerkennung der EMAS-Berichterstattung im 
Rahmen der CSRD würde nicht nur die bestehende Datenbasis effektiv nutzbar machen, son-
dern auch Doppelberichterstattung vermeiden. 

3.12 Bereitstellung standardisierter Vorlagen und Templates für zentrale Berichtselemente 

Die CSRD verpflichtet Unternehmen zu einer umfassenden Offenlegung von Nachhal-
tigkeitsinformationen auf Basis der ESRS. Dabei entstehen insbesondere bei der erstmaligen 
Anwendung hohe Anforderungen hinsichtlich der Strukturierung des Berichtstextes, Darstel-
lung klimabezogener Risiken sowie der nachvollziehbaren Dokumentation der doppelten Wes-
entlichkeitsanalyse. Wir empfehlen daher, dass die EFRAG praxisnahe Vorlagen und Templates 
bereitstellt, auf die berichtpflichtige Unternehmen zugreifen können. Diese sollten auf die zen-
tralen Berichtspflichten ausgerichtet sein, wie die Struktur der Nachhaltigkeitserklärung, die 
Doppelte Wesentlichkeitsanalyse inklusive Vorschlägen zu branchenspezifischen IR(O), die 
Durchführung einer Klimabezogene Szenarioanalyse sowie weiterer wiederkehrender Berichts-
pflichten. Dies trägt zur Vereinheitlichung, Effizienzsteigerung und zur Vergleichbarkeit der Be-
richte bei. 

3.13 Klimarisikoanalyse zwischen CSRD & EU-Taxonomie vereinfachen und harmonisieren 

Die derzeit parallelen Anforderungen zur Klimarisikoanalyse nach ESRS (Klimabezogene Szena-
rioanalyse) und EU-Taxonomie (Klimarisikoanalyse) führen zu unnötiger Komplexität. Wir for-
dern daher eine Vereinfachung und Harmonisierung der Methodik und Berichtspflichten im Be-
reich der Klimarisikoanalyse, um Doppelarbeit zu vermeiden und die Kohärenz regulatorischer 
Anforderungen sicherzustellen. 
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Anhang I: Konkrete Änderungsvorschläge zur den ESRS-Standards 

Änderungsvorschlag Referenz Begründung 

Zeitlicher Scope:  
Es sollte klargestellt 
werden, dass bei Un-
ternehmen mit gebro-
chenen Geschäftsjah-
ren auch Kennzahlen 
auf KJ-Basis berichtet 
werden dürfen. 

Gemäß ESRS bzw. einschlägigen Inter-
pretationen der Wirtschaftsprüfer dür-
fen solche kalenderjahresbezogenen 
Kennzahlen nicht mehr berichtet wer-
den, sondern müssen sehr aufwändig 
neu erhoben und umgerechnet wer-
den, obwohl dadurch die Aussagekraft 
und Vergleichbarkeit verloren geht. 

Bei Unternehmen mit gebroche-
nen Geschäftsjahren ergibt sich 
bei Kennzahlen eine Diskrepanz 
zwischen Berichtszeitraum und 
vorliegenden Kennzahlen. Bei-
spielsweise werden netzbezogene 
(z.B. SAIDI) oder emissionsbezo-
gene Kennzahlen jeweils als Ka-
lenderjahresdaten an Behörden 
(z.B. Bundesnetzagentur) gemel-
det und sind als solche vergleich-
bar. In der Vergangenheit wurden 
solchen Kalenderjahresdaten für 
das folgende Geschäftsjahr in den 
Geschäftsbericht aufgenommen. 

Zum Aufbau des ESRS-
Berichts:  

Die in den ESRS enthal-
tenen bedingen Anfor-
derungen sind klarer 
zu formulieren und an 
Erfüllungskriterien zu 
knüpfen. Es sollte zu-
dem dem berichten-
den Unternehmen frei-
gestellt werden, in 
welchen logischen Zu-
sammenhängen die 
Offenlegungsanforde-
rungen dargestellt 
(d.h. keinen starren 
Aufbau der Kapitel 
nach ESRS-Standards), 
sodass logische 

 Es besteht die Notwendigkeit ver-
ständlichere Zusammenhänge zu 
schaffen und bestehende Ver-
schachtelungen der ESRS zu ent-
schlacken, insbesondere wenn 
Datenpunkte in den themenspezi-
fischen ESRS Rückschlüsse zu ESRS 
2 haben. 
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Zusammenhang auch 
allgemein an einer 
Stelle themenüber-
greifend behandelt 
werden. 

Zu freiwilligen Unter-
nehmensangaben: 

Es sollte eindeutig for-
muliert werden, dass 
es Unternehmen frei-
gestellt ist, weitere In-
formationen und 
Kennzahlen zu berich-
ten, die sich nicht di-
rekt aus einem Impact 
oder Chance/Risiko ab-
leitbar sind, aber für 
den Gesamtzusam-
menhang sinnvoll er-
scheinen. 

Es gibt die Sichtweise, dass nur dann 
Offenlegungen erfolgen dürfen, wenn 
es wesentliche, direkt verknüpfte IROs 
gibt (impacts, risks, opportunities). 
Dies widerspricht der Möglichkeit kom-
plexe inhaltliche Zusammenhänge, die 
im unternehmens- oder branchenbe-
dingt sind, breiter und im Zusammen-
hang darzustellen. Ansonsten bleibt es 
ein wenig zielführendes abarbeiten der 
ESRS-Offenlegungen 

Bei vielen Themen, beispielsweise 
bei Circular Economy oder bei S3 
Kunden, ist eine Strategie (und so-
mit auch Ziele, Maßnahmen) nicht 
auf Ebene von IROs sinnvoll entwi-
ckel- und berichtbar, sondern im 
Gesamtzusammenhang am Busi-
ness. Würden nur diejenigen Ele-
mente der (CE-)Strategie berich-
tet, die einen wesentlichen IRO di-
rekt adressieren, ergibt sich ein 
Stückwerk ohne Zusammenhang. 

Verankerung des 
Netto-Ansatzes bei der 
Beurteilung der We-
sentlichkeit von Aus-
wirkungen, Risiken 
und Chancen. 

tigationsmaßnahmen (Brutto-Ansatz) 
bei der Beurteilung der Wesentlichkeit 
gesprochen.  

Bei Anwendung des Netto-Ansat-
zes kann sich das berichtende Un-
ternehmen bei der Offenlegung 
der Ziele, Strategien und Maßnah-
men auf die tatsächlichen Hand-
lungsbedarfe fokussieren. Zu-
gleich wäre dies eine Anglei-
chung/ Annäherung an die finanzi-
elle Risikoberichterstattung, bei 
der eine Nettodarstellung langjäh-
rige Praxis darstellt. Die Anzahl 
der zu berichtenden Sustainability 
Matters könnte signifikant redu-
ziert werden, ohne die ge-
wünschte Steuerungswirkung und 
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Relevanz der Informationen zu 
verlieren.   

Ausweitung des We-
sentlichkeitsvorbehal-
tes bei Metrics auf alle 
zu berichtende Daten-
punkte eines wesentli-
chen Sustainability 
Matters. 

Anlage E des ESRS-1: Ablaufdia-
gramm zur Bestimmung der Angaben 

Metrics die Möglichkeit, unwesentli-
che Datenpunkte auszulassen. Alle 
sonstige Datenpunkte müssen voll-
ständig berichtet werden, auch wenn 
sie ohne Relevanz für das berichtende 
Unternehmen sind. 

Durch die Pflicht zur Berichterstat-
tung aller Datenpunkte eines we-
sentlichen Sustainability Matters 
wird eine hohe Berichts-Hürde 
und letztlich Datenermittlungs- 
und Prozessherausforderungen 
erzeugt. Die Möglichkeit, bei ent-
sprechender Begründung unwe-
sentliche Datenpunkte zu einem 
wesentlichen Sustainabilty Matter 
wegzulassen, würde es dem be-
richtenden Unternehmen ermög-
lichen, den Fokus auf einzelne 
steuerungsrelevante Aspekte zu 
einem Sustainability Matter offen-
zulegen, ohne in die vollständige 
Berichterstattung zu geraten. 

Verzicht auf eine Be-
richterstattungspflicht 
für positive Auswirkun-
gen und Chancen. 

Für positive Auswirkungen und Chan-
cen besteht analog den negativen Aus-
wirkungen und Risiken eine Berichts-
pflicht.  

Die Offenlegung positiver Auswir-
kungen und Chancen liegt im Ei-
geninteresse des Unternehmens, 
hierfür bedarf es keines regulato-
rischen Eingriffs. 

Ausweitung der Über-
gangsbestimmungen, 
also schrittweisen Ein-
führung von komple-
xen Datenpunkten 

ESRS 1: 10.3 Transitional provision re-
lated to section 7.1 Presenting compar-
ative information 

136. 

in Appendix C List of phased-in Disclo-
sure Requirements, this transitional 
provision applies with reference to the 
first  initial x years of mandatory appli-
cation of the phased-in disclosure re-

 
 

Die berichterstattenden Unter-
nehmen haben auf Grundlage von 
10.3 ESRS 1 in ausgewählten An-
gabepflichten Erleichterungen 
durch Übergangsbestimmungen 
im ersten Jahr zugesprochen be-
kommen. Eine Ausweitung der 
Übergangsbestimmungen durch 
eine verlängerte Übergangsperi-
ode über das erste Jahr hinaus 
und eine Erweiterung der Angabe-
pflichten in Anlage C würden eine 
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signifikante Erleichterung der An-
forderungsumsetzung schaffen. 

Fokus des CSRD-Repor-
ting auf die Kernin-
halte der wesentlichen 
Themen 

Weitestgehender Verzicht auf die An-
gaben des ESRS 1 bzw. 2 zu der Vielzahl 
an allgemeinen Angaben zum Unter-
nehmen, zu internen Prozessen, zu me-
thodischen Vorgehensweisen usw. 
Stattdessen sollte sich das CSRD-Re-
porting auf die Kerninhalte der wesent-
lichen Themen beschränken, also die 
Strategie, Ziele und KPIs. Die detail-
lierte Angabe von Umsetzungsmaß-
nahmen zur Erreichung dieser Strate-
gien/Ziele sollte freiwillig werden. 
Stattdessen würde der Prüfer des 
CSRD-Berichts auf die Einhaltung der 
ESRS 1/2 achten. 

Eine gesetzliche Freiwilligkeit darf 
nicht zu einer impliziten Pflicht für 
die Unternehmen führen. Dies ist 
sicherzustellen. Unternehmen 
können so vor zusätzlichen büro-
kratischen Anforderungen entlas-
tet werden, aus der sich eine di-
rekte Kostenersparnis ergibt.  

Vereinheitlichung des 
anzusetzenden Konso-
lidierungskreises; 
Streichen des Ansatzes 

 

In den ESRS E1 zu Umweltsachverhal-
ten (bspw. ESRS E1-6 THG-Emissionen) 
werden zusätzlich umweltbezogene In-
formationen zu nicht konsolidierten 
Gesellschaften gefordert, über die das 
Unternehmen eine operative Kontrolle 
ausübt (EFRAG IG 2.35). 

Das CSRD Reporting sollte im vol-
len Umfang auf der gleichen Kon-
solidierungsgrundlage basieren 
wie die Finanzberichterstattung. 

trolle ist unseres Erachtens nicht 
hinreichend detailliert definiert 
und es bedarf eines hohen Auf-
wandes die Abweichungen zu 
dem bisher festgelegten Konsoli-
dierungskreis zu identifizieren, die 
zusätzlichen Informationen sys-
temseitig zu erheben und umzu-
setzen. Durch die Angleichung der 
Konsolidierungskreise würde auch 
die Berichtslast deutlich reduziert 
werden können. Zusätzlich würde 
hiermit nochmals deutlich wer-
den, dass Nachhaltigkeits- und 
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Finanzaspekte und -Ziele nicht 
komplett separat voneinander be-
trachtet werden können und es 
bei der Bewertungsgrundlage 
keine Unterschiede geben sollte.  

Reduzierung der Viel-
zahl von Indikatoren 
für S1 - Eigene Beleg-
schaft 

Minimierung der Indikatoren für S1 so-
wie Streichung von Berichtspflichten 

Insbesondere die länderbezogene 
Berichterstattung zu den Sozialin-
dikatoren (S1) stellt einen zusätzli-
chen Aufwand dar. Abgesehen da-
von, dass sie für Investoren in EU-
Ländern kaum relevant ist, sollten 
diese detaillierten Berichtspflich-
ten im Hinblick auf eine effiziente 
und aussagekräftige Berichter-
stattung überprüft werden. Das 
neue Konzept der 

 ist verwir-
rend, aufwändig und verwischt die 
Grenze zwischen eigenen Mitar-
beitern und Mitarbeitern in der 
Wertschöpfungskette. 

KPI E5 im Bereich 
Kreislaufwirtschaft 

Streichung oder Freiwilligkeit des ESRS 
E5 

KPI E5  für vermö-
gensorientierte Unternehmen 
ohne regelmäßige Produktion 
nicht aussagekräftig. Der KPI ist 
selbst als Schätzung sehr schwer 
zu bewerten. Die Meldung sehr 
geringer Zahlen bringt wenig 
Mehrwert und verursacht einen 
hohen Aufwand. Er sollte gestri-
chen oder freiwillig gemacht wer-
den. 

S1-10 Angemessene 
Löhne: Praktikabilität 
und bessere Vergleich-
barkeit 

Streichung oder Abänderung Entweder die Verpflichtung strei-
chen oder anstelle einer quantita-
tiven Tabelle eine qualitative An-
gabe zulassen. Eine Reihe von 
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Benchmarks bereitstellen, anhand 

werden können. 

 

S1-17, Vorfälle, Be-
schwerden und 
schwerwiegende Aus-
wirkungen auf die 
Menschenrechte. 

Streichung der Berichtspflicht im Rah-
men ESRS S1-17 

Die CSRD-Berichterstattungs-
Be-

schwerden, die bei den nationalen 
Kontaktstellen für multinationale 
Unternehmen der OECD einge-

Rolle und Funktionsweise der na-
tionalen Kontaktstellen ist es der-
zeit nicht möglich, diesen KPI zu 
ermitteln. Da die Fälle ohnehin auf 
der Homepage der jeweiligen na-
tionalen Behörde veröffentlicht 
würden, schlagen wir vor, diese 
Berichtspflicht zu streichen. 

 


